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Die Tatigkeit der Schweizerischen Nationalspende *)

Von Bruno Kern, Bern.

Als vor 25 Jahren die Schweizerische Nationalspende fiir
unsere Soldaten und ihre Familien ins Leben gerufen wurde, er-
strebten ihre Griinder vor allem die Zusammenfassung der wih-
rend der letzten Grenzbesetzung zugunsten unserer Wehrménner
zahlreich entstandenen Fiirsorgewerke, um der drohenden Zer-
splitterung der hilisbereiten Kréafte die Spitze zu brechen; damit
wurde eine Institution geschaffen, die unseren Soldaten, wenn
sie durch den Dienst fiirs Vaterland in Not geraten sind, auch
heute wieder tatkridftig beizustehen vermag.

Samtliche bestehenden und einigermassen bedeutenden
Werke, die das Wohl der Armee oder der Wehrminner zum
Ziele habep, sind der Schweizerischen Nationalspende ange-
gliedert und geniessen deren finanzielle Hilfe; darunter fallen
namentlich die Verbidnde und Stiftungen, welche Soldaten-,
Schreib- und Lesestuben einrichten und der Truppe Lesestofi und
Schreibmaterial abgeben, ferner die Kriegswischereien und Frei-
zeitwerkstétten in der Armee, die Vereinigung «In Memoriams,
Mitarbeiterin der Nationalspende auf dem Gebiete der Hinterlas-
senenfiirsorge, u. a. m. Daneben hat die Nationalspende eine viel-
seitige Fiirsorgetitigkeit entwickelt. Zwar ist es die Aufgabe des
Staates, dafiir zu sorgen, dass der Soldat durch den Wehrdienst
nicht der Not preisgegeben werde; diese Aufgabe darf und kann
die Nationalspende nicht iibernehmen. Dagegen soll sie nach dem
Wortlaut der Stiftungsurkunde die staatlichen Hilfeleistungen er-
gidnzen, wo diese die Wechselfidlle des Lebens nicht voll erfassen
und deshalb unzuldnglich sind. Dies setzt eine grosse Beweglich-
keit der Fiirsorgepraxis voraus, die sich sowohl an den jeweiligen
Stand der gesetzlichen Hilfeleistungen als auch an die Bediirf-
nisse der verschiedenen Landesteile und Volksschichten anzu-
passen hat. Seit dem Herbst 1939 fehlte es denn auch der Natio-
nalspende nicht an Gelegenheiten, ihre Beweglichkeit und An-
passungsfidhigkeit unter Beweis zu stellen. Unaufhorlich stieg die
Zahl der Gesuche, unaufhaltsam schwollen die Betrige der aus-
gerichteten Unterstiitzungen an. Nahe an 300,000 Franken reichte
die Summe, die einzig im Dezember 1939 den in Bedridngnis ge-
ratenen Wehrménnern und ihren Familien ausgerichtet wurde.

*) Die Ausfiihrungen sind zur Hauptsache dem kiirzlich erschienenen
«Bericht iiber das Jahr 1942» der Schweizerischen Nationalspende fiir unsere
Soldaten und ihre Familien entnommen.
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Solch ungeheuren Anforderungen wire die Schweiz. National-
spende, welche ausschliesslich auf freiwillige Zuwendungen an-
gewiesen ist, auf die Dauer nicht gewachsen gewesen. Sie be-
griisste daher mit einem Gefiihl grosser Erleichterung die Ein-
filhrung der Lohn- und Verdienstausfallentschiadigung und den
Bundesratsbeschluss vom 10. Oktober 1941, welcher bewirkte,
dass eine grosse Zahl von Kantonen und Gemeinden der minder-
bemittelten Bevolkerung Teuerungsbeihilien, Mietzinszuschiisse
oder verbilligte Lebensmittel abgeben. Nichtsdestoweniger ist die
Zahl der Unterstiitzungsbegehren noch bedeutend (allein 1942
noch 26,292). Jeder Einzelfall wird eingehend untersucht; denn
neben der Notwendigkeit der Unterstiitzung wird z. B. auch die
Unterstiitzungswiirdigkeit des Gesuchstellers gepriift. Das nach-
stehend angefiihrte Beispiel verschafft einen Einblick in die Man-
nigfaltigkeit jener Notfille, die nur die Nationalspende zu mildern
vermag, da einerseits der Militdrversicherung die gesetzlichen
Grundlagen fehlen, anderseits die meisten Gemeinden finanziell
ausserstande wiren, wirksam einzugreifen.

«1936 iibernahm Trainsoldat H. eine vernachldssigte Schmiede. Da er
seinen Beruf mit Fleiss ausiibte, vergrisserte sich seine Kundschaft bald, und
schon glaubte H. die schwierigsten Jahre iiberstanden zu haben, als er im
Herbst 1939 einriicken musste. Wiahrend iiber 300 Tagen blieb die Schmiede
geschlossen, so dass H. mit den Primienzahlungen fiir seine Unfallversiche-
rung in Riickstand geriet. Wihrend eines kurzen Arbeitsurlaubes erlitt er
alsdann einen schweren Unfall. Ein Eisensplitter drang ihm ins linke Auge ein
und beraubte es der Sehkraft. Die Unfallversicherung weigerte sich, fiir die
Behandlungskosten aufzukommen. Mit einem namhaften Beitrag vermochte

die Schweizerische Nationalspende den Ausfall der Versicherungsleistungen
zu mildern.»

So leistet die Nationalspende nicht nur zuséitzliche Unter-
stiitzungen vor allem an Gewerbetreibende und Bauern (die vom
Dienst indirekt besonders stark betroffen werden, wenn z. B. die
Ehefrau das Gewerbe aufrechterhalten koénnte und Unfall er-
leidet), sondern sie wird — wie das angefiihrte Beispiel zeigt —
ebenso stark beansprucht durch Kranken- und Invalidenfiirsorge,
sowie durch die Fiirsorge fiir die Hinterlassenen von Wehrmén-
nern. Hier springt die Nationalspende vor allem in die Liicke,
wenn die Militdrversicherung nicht haftet, wenn deren Leistungen
nicht ausreichen, oder wenn infolge Verzoégerung der Auszah-
lungen die Hinterlassenen voriibergehend in Not geraten.

So erreichten 1942 die ausbezahlten Unterstiitzungen insge-
samt rund 1 Million Franken (seit 1939 fast 6 Millionen); mit
Wische wurden letztes Jahr 23,000 Wehrménner bedient, wéih-
rend sich die in den Krlegswascherelen gewaschenen und ge-
flickten Stiicke auf nahezu 460,000 beziffern.
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Dass die Schweizerische Nationalspende trotz dieser enormen
Aufwendungen (total der Ausgaben 1942 fast 2V Millionen Fran-
ken) einen Einnahmeniiberschuss von mehr als 5 Millionen
Franken auiweist, so dass sich ihr Vermodgen nunmehr aui iiber
12 Millionen belduft, ist nicht nur ein Zeichen fiir die gute Ver-
waltung der Stiftung, sondern vor allem doch ein treffliches Bei-
spiel eidgendssischer Opferbereitschaft; denn 1942 wurden durch
Sammlungen, Armeetage, Plakettenverkauf usw. nahezu 7,3 Mil-
lionen Franken aufgebracht. Nur durch diese freiwilligen Lei-
stungen ist es der Nationalspende in der Eidgenossenschait mog-
lich, die Wehrméinner aus Not und Sorge zu befreien. Die
freiwillige Soldatenfiirsorge ist nicht nur Kameradschaft zwischen
Volk und Armee, sondern sie ist auch geistige Landesverteidi-
gung; denn sie stirkt den Willen unserer Wehrménner und ihrer
Angehorigen, unter allen Umstinden durchzuhalten.

SCHWEIZERISCHES SOLDATENTUM

General Henri Jomini, von Payerne

Der Krieg. 1779—1869

Der Krieg ist in seinem Zusammenhange nicht eine Wissen-
schaft, sondern eine Kunst. Wenn die Strategie vor allem Lehr-
sidtzen unterworfen werden kann, welche sich den positiven Wis-
senschaften ndhern, so ist nicht das nimliche mit der Gesamtheit
der Kriegsoperationen der Fall, und die Gefechte unter anderem
entziehen sich oft allen wissenschaftlichen Berechnungen, um uns
dramatische Tatsachen vor Augen zu stellen, in welchen die per-
sOnlichen Eigenschaften, die Eingebungen des Genius und viele
andere Ursachen durchaus die erste Rolle spielen werden.

Ein General muss, nachdem er zwolf Feldziige mitgemacht
hat, wissen, dass der Krieg ein grosses Drama ist, in welchem
tausend Ursachen einen Einfluss von grosserer oder minderer
Stirke ausiiben, und den man niemals auf mathematische Berech-
nungen zuriickfiihren kann.

Die wichtigsten Eigenschaften fiir einen Oberbefehlshaber
werden stets sein: Ein grosser Charakter, ein geistiger Mut, wel-
cher zu grossen Entschliissen fiihrt; sodann die Ruhe im Gefecht
oder der physische Mut, welcher die Gefahren beherrscht.




	Die Tätigkeit der Schweizerischen Nationalspende

